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          WS 2005/06

Auflösung der Hausarbeit

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Für jede richtige Antwort gab es einen halben Punkt, sodass insgesamt ab 40 Punkten alle 12 Punkte, die für die Hausarbeit zu vergeben waren, erreicht wurden.

In manchen Fällen wurden aufgrund der Undeutlichkeit der Frage beide möglichen Antworten als richtig gewertet. Am Dienstag, dem 31. Jänner in der Zeit von 12.00-13.00 Uhr gibt es die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Hausarbeit in meinem Zimmer auf C3.
Alles Gute bei der Vorbereitung der Prüfungen!











Hedwig Kopetz

AUSGEWÄHLTE KAPITEL DES ÖFFENTLICHEN RECHTS (KS)

Hausarbeit

Wiederholung der Einheiten 1 bis 4

Diese Hausarbeit bietet Ihnen die Möglichkeit, das bisher Gelernte zu üben und Ihre Mitarbeitsnote zu verbessern – sie zählt als Teil Ihrer Mitarbeit. Bitte lösen Sie die Beispiele selbständig und geben Sie die ausgefüllten Bögen in der ersten Einheit nach Weihnachten ab. Danke und Frohe Weihnachten! H.K.

I. Prüfen Sie die nachstehenden Aussagen zum Rechtsstaat ! (3,5 P)

	
	JA
	NEIN

	a. In einem Rechtsstaat ist die staatliche Machtausübung durch gehörig kundgemachtes Recht vorhersehbar und berechenbar.
	x
	

	b. Die Kundmachung der Bundesgesetze erfolgt im Bundesgesetzblatt, die Kundmachung der Landesgesetze im Landesgesetzblatt. Verordnungen sind grundsätzlich nicht kundzumachen.
	
	x

	c. Nach dem Konzept der materiellen Gewaltenteilung dürfen generelle Normen nur durch Gesetzgebungsorgane erlassen werden. In der österreichischen Verfassung sind aber auch generelle Rechtsakte von Verwaltungsbehörden (Verordnungen) vorgesehen.
	x
	

	d. Nach dem in Österreich herrschenden Prinzip der formell-organisatorischen Gewaltenteilung ist eine Tätigkeit unabhängig von ihrem Inhalt dann Gesetzgebung, wenn sie von einem Gesetzgebungsorgan gesetzt wird.
	x
	

	e. Entsprechend dem Prinzip der formell-organisatorischen Gewaltenteilung darf kein Organ gleichzeitig als Gericht und als Verwaltungsbehörde eingerichtet sein.
	x
	

	f. Formalgesetzliche Delegation liegt vor, wenn das Gesetz nicht ausreichend bestimmt ist und daher die Bindung der Vollziehung an die Gesetze nur formaler Natur wäre. Ein derart unbestimmtes einfaches Gesetz wäre daher verfassungswidrig.
	x
	

	g. Gerichtsorgane sind vor allem jene Organe, die mit den richterlichen Privilegien der Unabhängigkeit, der Unversetzbarkeit und der Unabsetzbarkeit ausgestattet sind.
	x
	


II. Prüfen Sie die nachstehenden Aussagen zum Bundesstaat und kreuzen Sie entsprechend an! (2,5 P)

	
	JA
	NEIN

	a. Im Bundesstaat verbinden sich mehrere Staaten zu einem Gesamtstaat. Das Verhältnis zwischen diesen Staaten wird durch Verfassungsrecht geregelt.
	x
	

	b. Im Sinne des bundesstaatlichen Prinzips kommen den Ländern eigene Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen zu; darüber hinaus sind die Länder auch an der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes beteiligt.
	x
	

	c. Die Verteilung der Gesetzgebungs- und Vollzugskompetenzen zwischen Bund und Ländern obliegt dem Bundesverfassungsgesetzgeber.
	x
	

	d. Die Stellung der Länder im Bundesstaat ist schwach ausgeprägt. Dies zeigt sich unter anderem auch daran, dass die Bundesverwaltung grundsätzlich unmittelbar vollzogen wird.
	
	x

	e. Dem Bundesrat steht in der Regel ein suspensives Vetorecht zu, dh dass der Nationalrat das Gesetz gegen den Willen des Bundesrates durch Beharrungsbeschluss in Kraft setzen kann.
	x
	+


III. Prüfen Sie, welchen Gesetzgebungs- bzw Vollzugsbereichen des Bundes und der Länder die nachstehenden Materien zuzuordnen sind und kreuzen Sie entsprechend an ! Geben Sie jeweils die verfassungsgesetzliche Grundlage an! (6 P)
	Materie
	Bund
	Land
	Kompetenz

	
	Gesetz
	Gesetzgebung
	Vollzie
	Gesetz
	Gesetzgebung
	Vollzie
	Grundlage

	
	geb.
	Grund-satz-
	Ausführungs-
	hung
	geb.
	Grund-satz
	Ausführungs-
	hung
	       (Art ... B-VG)

	Fremdenverkehr
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Art 15 Abs 1 B-VG

	Jugendfürsorge
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	Art 12 Abs 1 Z 1 

	Ortsbildschutz
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Art 15 Abs 1

	Vereinsrecht
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	Art 10 Abs 1 Z 7 

	Naturschutzrecht
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	Art 15 Abs 1

	Staatsbürgerschaft
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	Art 11 Abs 1 Z 1


IV. Überprüfen Sie die nachstehenden Aussagen auf ihre Richtigkeit ! Grundrechte ... (3 P)
	
	JA
	NEIN

	a. ... schützen ausschließlich natürliche Personen.
	
	x

	b. ...  wirken uneingeschränkt auch zwischen Privaten und gegenüber dem privatwirtschaftlich handelnden Staat; man nennt dies die so genannte Drittwirkung der Grundrechte.
	
	x

	c. ... binden auch die Gerichte. 
	x
	

	d. ... binden auch die einfache Gesetzgebung.
	x
	

	e. ... sind subjektive Rechte im Verfassungsrang.
	x
	

	f. ...  können unter einem Gesetzesvorbehalt stehen: entweder unter einem Erfüllungsvorbehalt oder unter einem Ausführungsvorbehalt.
	
	x


V. Geben Sie an, welche Grundrechte in den nachfolgenden Sachverhalten verletzt sein könnten und führen Sie die entsprechende(n) Verfassungsstelle(n) an! (max 11 P)
	Sachverhalt
	Grundrecht
	Norm

	a. Der Kriminalbeamte öffnet die durch die Post zugestellten Briefe eines Verdächtigen.
	Schutz des Briefgeheimnisses,

Privatleben
	Art 10 StGG 

Art  8 EMRK

	b. Die Behörde enteignet einen Teil des Grundstückes des Richard Richtig, da dieser für den Bau einer neuen Bundesstraße benötigt wird.
	Unverletzlichkeit des Eigentums
	Art 5 StGG

Art 1 1.ZPEMRK

	c. Die Behörde untersagt einer Gruppe von Tierschützern die Abhaltung einer Demonstration gegen zu lange Tiertransporte auf einem öffentlichen Platz.
	Versammlungsfreiheit

ev. Meinungsfreiheit
	Art 12 StGG

Art 11 EMRK

Art 13 StGG

Art 10 EMRK

	d. Wegen des Bestehens einer ortsansässigen Fahrschule in B verweigert die Behörde einer Fahrschule aus L die Abhaltung von Fahrschulkursen in B.
	Erwerbsfreiheit
	Art. 6 StGG

	e. Ein Schuldirektor beschlagnahmt die gesamte Ausgabe der Schülerzeitung „Unsere Schule“, die einen gegen ihn gerichteten Artikel enthält.
	Meinungs- bzw Pressefreiheit

 ev. Eigentumsfreiheit
	Art 13 StGG

Art 10 EMRK

Art 5 StGG

Art 1 1.ZPERMK

	f. Der Gesetzgeber legt die Altersgrenze für den Bezug der Studienbeihilfe für Männer bei 26 und für Frauen bei 27 Jahren fest.
	Gleichheit vor dem Gesetz
Diskriminierungsverbot

Recht auf Bildung
	Art. 7 B-VG

Art 2 StGG

Art 14 EMRK

Art. 2 1.ZPMRK


VI. Der VfGH kontrolliert die Einhaltung der Verfassung. Die Verfassung räumt ihm zahlreiche Kompetenzen ein. Zu den wichtigsten Kompetenzen zählt die Prüfung von Bescheiden, die zumeist wegen der behaupteten Verletzung von Grundrechten angefochten werden. Die folgende Aufgabe soll Sie mit einem Erkenntnis des VfGH näher vertraut machen.

Der VfGH hat am 15. Oktober 2005 entschieden, dass ein Verpflegungsgeld von rund 6 Euro für Zivildiener nicht angemessen ist. Besuchen Sie die Homepage des VfGH (www.verfassungsgerichtshof.at) und suchen Sie den Wortlaut des Erkenntnisses vom 15.10.2005 (B 360/05-9, B 425/05-8). Beantworten Sie dann folgende Fragen: (3,5 P)
1. Wer hat in dieser Sitzung den Vorsitz geführt? 
Dr. Karl Korinek
2. Wie heißt der Präsident des VfGH?

Dr. Karl Korinek
3. War die Sitzung öffentlich?

Nein, die Sitzung war nicht öffentlich.
4. Gegen die Bescheide welchen Bundesministers war Beschwerde erhoben worden?

Gegen die Bescheide der Bundesministerin für Inneres.

5. Auf welche Rechtsgrundlage stützten die Beschwerdeführer ihre Beschwerde? Die Beschwerdeführer stützten ihre Beschwerde auf Art 144 B-VG. Sie behaupteten darin die Verletzung der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte auf angemessene Versorgung bei Zivildienstleistung (Art 9a Abs 3 B-VG iVm § 2 Abs 1 Zivildienstgesetz 1986), auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz (Art 7 B-VG) sowie auf „Freiheit von Zwangs- und Pflichtarbeit“ (Art 4 Abs 2 EMRK) und beantragten die kostenpflichtige Aufhebung der angefochtenen Bescheide.
6. Was hat der VfGH „zu Recht erkannt“? Der VfGH hat zu Recht erkannt, dass die Beschwerdeführer durch die angefochtenen Bescheide in ihrem gemäß Art 9a B-VG iVm § 2 Abs 1 ZDG verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht verletzt wurden.
7. Hat er die Bescheide aufgehoben? 

Ja.
VII. Welche rechtshistorisch bedeutsamen Ereignisse stehen am Beginn der Entwicklung der 

1. Republik? (4 P)
16.10.1918 Manifest Kaiser Karls: Umwandlung der österr. Reichshälfte in einen 

Bundesstaat

21.10.1918
Erklärung der Abg. der deutschsprachigen Gebiete im Reichsrat zur 



„Provisorischen Nationalversammlung des selbständigen deutschösterr. 


Staates“

12.11.1918 Ausrufung der Republik (verfassungsrechtliche Diskontinuität)

Febr. 1919
Konstituierende Nationalversammlung

3.4.1919
Gesetz betreffend die Landesverweisung und die Übernahme des Vermögens 


des Hauses Habsburg-Lothringen (Habsburgergesetz)

Sept.  1919
Staatsvertrag von St. Germain (Beendigung des 1. Weltkriegs)

1.10.1920 Beschluss des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG)

VIII. Fall:

Nehmen Sie an, der Österreich-Konvent erarbeitet einen Vorschlag, für künftige Nationalratswahlen ein Mehrheitswahlsystem einzuführen. Vor allem würde dadurch erreicht, dass nur mehr zwei bis maximal drei Parteien im Nationalrat vertreten seien. Damit entstünden klare Mehrheiten und die Regierungsbildung wäre erleichtert.

1.  Was versteht man unter einem Mehrheitswahlsystem? (2 P)
2.  Mit welchem Präsenz- und Konsensquorum müsste ein Gesetz, das das Mehrheitswahlrecht    einführt, beschlossen werden? Begründen Sie Ihre Auffassung und nennen Sie die einschlägigen Vorschriften. (3 P)
3. Welche Möglichkeiten gibt es, die Gesetzgebungsperiode des Nationalrates vorzeitig zu beenden? (1,5 P)
1.)Mehrheitswahlsystem:

Das Mehrheitswahlrecht ist das Gegenstück zum Verhältniswahlrecht. In seiner extremen Form wäre dieses Wahlrecht dann verwirklicht, wenn jene wahlwerbende Partei, die die relative oder absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt, alle im Wahlgebiet zu vergebenden Mandate zugeteilt bekäme. Das Mehrheitswahlrecht schafft eindeutige Parlamentsmehrheiten und fördert damit stabile Regierungssysteme, es birgt aber die Gefahr von starken Verzerrungen im Verhältnis zwischen der Verteilung der politischen Kräfte in der Gesellschaft und deren parlamentarischer Repräsentation (fehlende Wahlgerechtigkeit). (Vgl FUNK, Einführung in das österreichische Verfassungsrecht, 11.A. (2003), Rz 194; STOLZLECHNER, Einführung in das öffentliche Recht, 2.A. (2001), Rz 227f).

2.) Die Einführung eines Mehrheitswahlsystems ist bundesverfassungsrechtlich nicht zulässig, da Art 26 Abs 1 B-VG das Verhältniswahlrecht vorsieht. Es müsste also eine Verfassungsänderung  erfolgen.

Dazu ist gemäß  Art 44 Abs 1 B-VG ein Präsenzquorum von der Hälfte der Mitglieder des Nationalrats und ein Konsensquorum von 2/3 der abgegebenen Stimmen notwendig. 

Man könnte die Überlegung anstellen, ob diese Änderung einen wesentlichen Eingriff in das demokratische Bauprinzip der Bundesverfassung darstellt und damit als Gesamtänderung der Bundesverfassung zu werten wäre. Dann wäre  zusätzlich eine obligatorische Volksabstimmung nach Art 44 Abs 3 B-VG erforderlich.

3.) 3.1.) Selbstauflösung: (Art 29 Abs 2 B-VG):  der Nationalrat kann durch einfaches BG    

            seine Auflösung beschließen.

     3.2.) Auflösung durch Verfügung des Bundespräsidenten (Art 29 Abs 1B-VG) 

     3.3.) Ex-lege-Auflösung des NR als Folge einer negativ verlaufenen Volksabstimmung zur  

            Absetzung des BPräs (Art 60 Abs 6 B-VG)
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